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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Nationalbank

Im September 2022 gab der Bundesrat als Antwort auf eine Frage von Gerhard Andrey
(gp, FR) bekannt, dass die SNB gemäss ihren halbjährlichen Zahlen Ende Juni 2022
keine Ausschüttungen an Bund und Kantone vornehmen würde. Die SNB nimmt Ende
Jahr nur dann Ausschüttungen vor, wenn sie einen Bilanzgewinn von mindestens CHF 2
Mrd. ausweist und die Ausschüttungsreserve nach der Ausschüttung positiv ist.
Aufgrund des Mitte 2022 ausgewiesenen Verlustes der SNB verbliebe zur Zeit aber ein
Bilanzverlust, weshalb weder der Grundbetrag noch die ausserordentlichen
Ausschüttungen anfallen würden. Der Bundesrat betonte jedoch, dass diese
Informationen noch keine schlüssigen Aussagen über mögliche Ausschüttungen Ende
2022 erlaube. Dennoch floss diese Information in die Beratung des
Bundesratsgeschäfts zum Abbau der Covid-19-Schulden ein, zumal zumindest die
ausserordentlichen Ausschüttungen, womöglich gar der Grundbetrag der kommenden
Jahre zum Schuldenabbau verwendet werden sollten. 1
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